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s. Anlage 1 

Eröffnung und Begrüßung 

Herr Ditt begrüßt die Teilnehmer des diesjährigen 
Bundeskongresses. Im Namen des ausrichtenden Landes
verbandes heißt Herr Reinhard alle Delegierten will
kommen. 

Die Kongreßteilnehmer erheben sich von ihren Plätzen, 
um stellvertretend für die im letzten Jahr verstorbenen 
Mitglieder der Herren Cuno P~ters . . Heinz-Joachim Schmidt, 
Emil-Josef Diemer und Klaus Metscher zu gedenken. 

Herr Ditt stellt d1e ordnungsgemäße Ladung und die Be
schlußfähigkeit des Kongresses fest. Gegen die Tages
ordnung erheben sich keine Einwände. 

Feststellung des Anwesenden, der stimmberechtigten und 
des Stimmenverhältnisses 

Die Feststellun9 der Stimmberechti9.ung und des 
Stimmenverhältnisses ergibt folgendes Ergebnis: 

stimmberechtigte: 

a) Landesverbände 

Mitgliederzahl: Stimmzahlen: 

Baden 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 

1 

7.961 
17.656 

3.043 
1.548 
1.002 
2.273 
7.528 
1. 014 
6.217 

21.966 
5.217 
1.428 
3.900 
2.200 
2.773 

17 
37 

8 
5 
4 
6 

17 
4 

14 
45 
12 

4 
9 
6 
7 



TOP 3 

TOP 4 

Thüringen 
Württemberg 
Blindenschachbund 
Schwalbe 

b) Präsidium 

Ditt 
Dr. Meyer 
Dr. Schmidt 
Kinzel 
Nöttger 
Gieseke 
Bedau 
Rothe 
Luft 
Deventer 
Dr. Hochgräfe 
Oelling 
Jahn 

Gesamtstimmen: 

1. 781 
9.363 

404 
319 

97.593 

5 
20 

2 
_2_ 
224 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

_l_ 
13 

237 

Die vom Präsidenten des Bayerischen Schachbundes, Herrn 
Dr. Münch, Herrn Bernhofer übermittelte telefonische 
Vollmacht wird vom Kongreß einstimmig akzeptiert. 

Wahl des Protokollführers 

Zum Protokollführer wir~. einstimmig Herr Metzing 
gewählt. 

Genehmigung der Protokolle des ordentlichen Bundes
kongresses am 30.04.1990 und des außerordentlichen 
Bundeskongresses am 29.09.1990 

Herr Ditt weist darauf hin, daß die Schwalbe beim 
außerordentlichen Bundeskongreß in Leipzig ordnungsge
mäß entschuldigt war. Außerdem fehlt anscheinend eine 
Seite der Teilnehmerlisten. 

Sowohl das Protokoll des ordentlichen Bundeskongresses 
am 30.04.1990 in Berlin als auch das des außerordent
lichen Bundeskongresses am 29.09.1990 in Leipzig 
werden einstimmig genehmigt. 
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TOP 5 Bericht des Präsidiums 

Herr Ditt verweist auf die in der Kongreßbroschüre 
veröffentlichten Einzelberichte der Prä§idiumsmit
glieder. Er ergänzt seinen Bericht mit einem Aufruf, 
sich für das zusammenwachsen der alten und neuen 
Landesverbände einzusetzen. Außerdem informiert er kurz 
darüber, daß 

- in diesem Jahr von den Partnern des DSB über 2 Mio. DM 
für Schachveranstaltungen ausgegeben werden, 

- er beim letzten FIDE-Kongreß zum Vizepräsidenten 
9ewählt wurde, 

- in diesem Jahr der FIDE-Kon9reß in Berlin und die 
Senioren-Weltmeisterschaft 1n Bad Wörishofen ausge
richtet werden, im nächsten Jahr in Duisburg die 
Jugend-Weltmeisterschaften stattfinden werden und daß 
Hoffnungen auf die Ausrichtung des Weltmeister
schaftskampfes 1993 in Berlin bestehen, 

- er auf Wunsch der Schweizerischen Kreditanstalt in das 
Kuratorium Deutsche Stiftung Qu~rschnittlähmung 
berufen wurde. 

Herr Rothe gibt noch Erläuterungen zu den Mitglieder
wanderungsbewegungen im Jahr 1990. Er betont, daß im 
vergangenen Jahr zwar nur 264 Mitglieder weniger als im 
Vorjahr gemeldet waren. Diese Zahl setzt sich jedoch 
aus 10.530 Zugängen und 10.794 Abgängen zusammen. Er 
bittet darum, derartige Wanderungsbewegungen verstärkt 
zu beachten. Die entsprechenden Zahlen stehen bis zu 
den Vereinsebenen zur Verfügung. Herr Rothe gibt außer
dem bekannt, daß Ausbildungsinhalte für einen Fach
übungsleiter Breiten- und Freizeitsport noch in diesem 
Jahr erarbeitet wetden sollen. 

Herr Dr. Michael Schmidt informiert darüber, daß die 
letzte Präsidiumssitzung des Deutschen Schachverbandes 
am 15.12.1990 stattgefunden hat. Inzwischen ist auch 
der restliche Spielbetrieb des DSV abgeschlossen, so 
daß damit der Zusammenschluß beider Verbände auch 
formal vollzogen wurde. Er überreicht Herrn Ditt einen 
Wimpel des DSV mit den Unterschriften sämtlicher Mit
glieder des Präsidiums und der Vorsitzenden der Landes
verbände. 

In der sich anschließenden Aussprache zu den Jahresbe
richten werden die Inaktivitäten im Bereich des Aus
bildungswesens beanstandet. Diskutiert werden darüber 
hinaus der Bereich Breiten- und Freizeitsport sowie die 
Fehlerquoten bei der letzten Paßschreibung. 
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TOP 6 

TOP 7 

TOP 7a 

TOP 8 

Kassen- und Revisionsberichte 

Herr Gieseke verweist auf den schriftlich vorliegenden 
Kassenbericht 1990. Es wurde eine kontrollierte 
Ausgabenpolitik betrieben. Dabei ist besonders hervor
zuheben, daß Etatüberschreitungen vorrangig durch die 
Integration der neuen Landesverbände verursacht wurden. 

Herr Rommelfanger verliest den Bericht über die Prüfung 
der Kasse des DSB am 20.04.1991 (s. Anlage). Diskutiert 
wird danach insbesondere, ob bei den Beitragszahlungen 
der Landesverbände Abzüge vorgenommen werden können, 
falls die Beitragsrechnung fehlerhaft erstellt wurde. 
Herr Gieseke vertritt dazu die gleiche Auffassung wie 
die Kassenprüfer, nach der eine Kürzung nur bei 
eindeutigen von der ZPS zu verantwortenden Fehlern 
möglich ist. 

Auf Antrag der Kassenprüfer wird Herr Gieseke 
einstimmig entlastet. 

Entlastung des Präsidiums 

Herr Seebaß dankt dem Präsidium für die im letzten Jahr 
geleistete Arbeit. Auf seinen Antrag hin wird das 
Präsidium einstimmig entlastet. 

Ehrungen , 

Herr Ditt spricnt seinen Dank für die Arbeit der 
Präsidiumsmitglieder aus und erwähnt dabei insbesondere 
die Ausscheidenden. Er überreicht Herrn Dr. Joachim 
Schmidt für dessen langjährige Arbeit im Präsidium und 
als Vorsitzender des Bundesturniergerichtes den Teller 
des Deutschen Schachbundes. 

Auf Antrag des Präsidiums beschließt der Bundeskongreß 
einstimmig, Herrn Helmut Nöttger zum Ehrenmitglied des 
Deutschen Schachbundes zu ernennen. Er erhält ebenfalls 
den Teller des Deutschen Schachbundes. Im Namen des 
Kongresses bzw. der Landesverbände dankt Herr Seebaß 
Herrn Nöttger für die in der Vergangenheit geleistete 
Arbeit. Herr Dr. Dornieden übermittelt den Dank der 
Bundesligavereine und überreicht Herrn Nöttger einen 
Mephisto-Computer. 

Anträge auf Satzungsänderungen 

Frau Luft erläutert, daß die Damenreferenten der 
Landesverbände eine Kommission für Damenschachsport in 
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TOP 9 

der Satzung verankert sehen wollen. Sie erklärt sich 
jedoch auf Vorschlag von Herrn Dr. Meyer damit einver
standen, diesen Antrag zurückzuziehen und zur weiteren 
Beratung an die Satzungskommission zu überweisen. 

( 

Wahlen 

a) Mitglieder des Präsidiums 

al) Herr Ditt wird in geheimer Wahl einstimmig zum 
Präsidenten wiedergewählt. 

a2) Herr Wölk wird einstimmig zum Vizepräsidenten 
wiedergewählt. 

a3) Für das Amt des Sportdirektors werden die 
Herren Krützfeldt und Kasper vorgeschlagen, die 
sich dem Kongreß kurz vorstellen. Das Ergebnis der 
geheimen Wahl lautet: 
Herr Kasper 33 Stimmen 
Herr Krützfeldt 191 Stimmen. 

Damit ist Herr Krützfeldt zum Sportdirektor 
gewählt. 

a4) Herr Unzicker wird einstimmig zum Bundesrechts
berater gewählt. 

a5) Für das Amt des Referenten für Führungsfragen und 
Ausbildung wird Herr Dr. Münch vorgeschlagen. Er 
erhält bei 75 Ja-Stimmen 104 Gegenstimmen und 
44 Stimmenthaltungen. 

Damit erhält er keine Mehrheit. Da keine weiteren 
Kandidaten vor9eschlagen werden, wird dieses Amt 
im Präsidium nicht besetzt. 

a6) Herr Deventer wird mehrheitlich bei 8 Gegen
stimmen gemäß f 15 Abs. 2 der Satzung als 
Jugendwart bestätigt. 

bl) Herr Schmid wird mehrheitlich bei 10 Stimment
haltungen zum Leiter der Zentralen Paßstelle 
wiedergewählt. 

b2) Herr Glenz wird mehrheitlich bei 11 Stimment
haltungen zum Leiter der Ingo-Elo-Zentrale 
wiedergewählt. 

b3) Herr Hollack wird einstimmig zum stellvertretenden 
Leiter der Ingo-Elo-Zentrale wiedergewählt. 
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TOP 10 

c) Als Rechnungsprüfer werden die Herren 
Rommelfanger, Martini, Dr. Thöle und Bernhofer 
vorgeschlagen. Die geheime Wahl ergibt folgendes 
Ergebnis: 

Herr Rommelf anger 
Herr Bernhof er 
Herr Martini 
Herr Dr. Thöle 
Stimmenthaltungen 

102 Stimmen 
96 Stimmen 
72 Stimmen 
40 Stimmen 
10 

Damit sind die Herren Rommelfanger und Bernhofer 
als Rechnungsprüfer gewählt. Herr Martini ist 
somit zum Ersatzprüfer gewählt. 

dl) von den bisherigen Mitgliedern des Schiedsge
richtes scheidet Herr Reiber auf eigenen Wunsch 
aus. Für ihn wird Herr Dr. Dornieden nominiert. 
Mit dieser Änderung wird das Schiedsgericht 
einstimmig gewählt. In der Abstimmung über den 
ersten stellvertretenden Beisitzer erhält Herr 
Saffran eine Mehrheit gegenüber Herrn Kiener~ 
Damit setzt sich das Schiedsgericht wie folgt 
zusammen: 

Vorsitzender: 
stellvertr. Vorsitzender: 
Beisitzer: 

stellvertr. Beisitzer: 

Herr Kaufmann, 
Herr Oechlein, 
Herr Marquardt, 
Herr Dr. Dornieden, 
Herr Saf fran 
Herr Kiener 

d2) Die Mitglieder des Bundesturniergerichtes werden 
en bloc mehrheitlich bei 8 Stimmenthaltungen ge

"wählt. Das Bundesturniergericht setzt sich damit 
wie folgt zusammen: 

Vorsitzender: 
stellvertr. Vorsitzender: 
Beisitzer: 

stellvertr. Beisitzer: 

Herr Degenhardt 
Herr Hofmann 
Herr Voll 
Herr Kasper 
Herr Krüger 
Herr Bellmann 

Der Kongreß bestimmt mehrheitlich Herrn Krüger 
zum ersten stellvertretenden Beisitzer. 

Festsetzung der Jahresbeiträge 1992 

Auf Vorschlag von Herrn Gieseke wird einstimmig 
beschlossen, die bestehenden Beitragssätze 1992 unver
ändert zu erheben. 
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TOP 11 

TOP 12 

TOP 13 

Nachtragshaushalt 1991 

Herr Gieseke verweist auf den schriftlich vorliegenden 
Nachtragshaushalt, der einstimmig genehmigt wird. 

Haushaltsplan 1992 

Dieser Haushaltsplan wird ohne Aussprache einstimmig 
genehmigt. 

Anträge 

a) Antrag 1 des Bundesspielausschusses zur Deutschen 
Schnellschachmeisterschaft · 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. In der 
Turnierordnung wird als neue T_eilziffer eingefügt: 
"l.2.8 Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft 

· (alljährlich)" 
Die folgenden Teilziffern werden entsprechend fort
gesch.rieben. · 

b) Antrag 2 des Spielausschusses zur Deutschen Einzel
meisterschaft 

Dieser Antrag wird bei 14 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. 

Teilziffer 3.15 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: .; ·· 

,._ .. 

"Die Meiste~schaften umfassen folgende Landes
verbände: 

Nord: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz; Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt. 

Süd: Baden, Bayern, Württemberg, Hessen, Saarland, 
Thüringen, Sachsen." 

Teilziffer 3.17 erhält folgende Fassung: 

"Die Regionalturniere werden wie folgt besetzt: 

Rorcl 

Rordrbein-Vestfalen ••••••••••• 2 
Niedersachsen •••••••.••••••••• 1 
Rheinland-Pfalz ••••••••••••••• 1 
Schlesvig-Bolstein •••••••••••• 1 
Hamburg •••••••••••••••.••••••• 1 
Berlin •.••••....•••••••••••••. 1 
Bremen ••••••..••••.•••.••••••• 1 
Mecklenburg-Vorpomaern ••••.••. 1 
Brandenburg •••...••••.••.••••. 1 
Sachsen-Anhalt ••••.•••••.••••• 1 
Blinden-SB oder Pokalsieger ••• 1 

z.usaiuaen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 " 
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Baden ••.....•••••••••.•••••••• 2 
Bayern ••...••••••••••••••••••• 2 
Württemberg .••••••••..•.•••••• 2 
Bessen ••.••..•.•..•••••••••••• 1 
Saarland •••••••.•.•••••••••••• 1 
Thüringen ••.•••••.••••.••••••• 1 
Sachsen •.••••••••••••••••••••• 1 
Blinden-SB oder Pokalsieger ••. 2 

ZUSa.IUlleD ··••••••••••••••••••• 12 
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c) Antrag 3 des Spielausschusses zur Deutschen Mann
schaftsmeisterschaft 

Dieser Antrag wird bei 3 Stimmenthaltungen mehr
heitlich beschlossen. Damit wird Teilziffer 5.1.14 
Absatz 6 folgendermaßen geändert: 

"Wenn bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten .... " 

Teilziffer 5.2.2 Absatz 2 der Turnierordnung er
hält folgende Fassung: 

"Die vier letztplazierten Mannschaften steigen in 
die 2. Bundesliga ab." 

Teilziffer 5.3 der Turnierordnung erhält folgende 
Fassung: 

"5 .3 2. Bundesliga 

5.3.l Organisation 

Die 2. Bundesliga spielt in vier Gruppen. 
Jede Gruppe besteht aus 10 Mannschaften. 
Der Bundesspielausschuß bestimmt die Gruppen
leiter. 

S.3.2 Auf- UDd Abstjeg 

Auf stieg in 4ie Bundesliga 

Die vier Gruppensieger steigen in die BuDdesliga auf. Eine Mann
schaft des Deutschen Blindenschachbundes hat das Recht, sofern 
der Deutsche Blindenscbacbbund nicht in der Bundesliga vertreten 
ist, vechselveise gegen einen Gruppensieger einen Stichkampf um 
den Auf stieg zu spielen. 

Abstieg aus der 2. Bundesliga 

Aus jeder Gruppe steigen die drei letztplazierten Mannschaften 
in die zugehörigen Regionalbereiche ab. 

Aufstieg in die 2. BuDdesliga 

In die 2. BuDdesliga steigen je drei ManDschaften aus den Regio
Dalbereicben 

Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Baml:>urg, !ecklenburg
Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein), 

Vest (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland), 

Ost (Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) und 

Süd (Baden, Bayern, Württemberg) 

auf. 

5.3.3 Spielpläne 

Der Bundesspielausscbu~ legt die Spieltermine und Spielpaarun
gen der vier Gruppen der 2. Bundesliga jährlich neu fest. 
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$.3.4 SpielpaaruDgeD 

Der in der Spielpaarung zuerst genannte Verein bat an den Bret
tern :it ungerader Zahl Schwarz. 

5.3.5 SpieltermiDe 

Soweit aöglich, spielt die 2. Bundesliga an den gleichen Wochen
enden wie die Bundesliga. 

Ein Wettkampf kann nur verlegt werden, vell!l 

a) der neue Termin vor dem angesetzten Termin liegt und 

b) der Gegner mit der Verlegung einverstanden ist. 

Terminverlegungen aüssen spltestens zwei iocben vor dem neuen 
Terain bei~ Gruppenleiter zur Genehmigung geaeldet werden. 

Eine.Verlegung von Kämpfen der letzten Runde ist nicht aöglicb. 
Das Vor- und Rachspielen von Einzelpartien ist nicht gestattet. 

Die läapfe beginnen sonntags um 10.00 Uhr. Der reisende Verein 
kaJUl spätestens acht lochen vor dea laapf verlangen, da~ der 
Spielbeginn bis zu eine Stunde vorverlegt wird. 

5.3.6 ErsatzgestelluDg 

Ist ein Verein in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga mit 
je einer Kannschaf t vertreten, so sind die in der Bundesliga 
eingesetzten Ersatzspieler aa gleichen und aa darauffolgenden 
Spielterain fir die 2. Bundesliga nicht spielberechtigt. 

5.3.7 ReisekosteD 

Die Fahrtkosten zu den Vetttäapf en werden von den Vereinen ge
tragen. Zu diesem Zweck wird ein Fahrtkostenausgleich innerhalb 
der Gruppen durchgeführt, der sieb an den durchschnittlichen 
Fahrtkosten orientiert. 

Je Kiloaeter einfache Entfernung wird eiD Betrag verrechnet, 
der vom Bundesspielausschu~ festgelegt wird. Als Kiloaeterveg 
gilt die Entfernung in Bahnkilometern vo& Bahnhof des Beiaat
ortes bis zua Bahnhof des Gastortes laut Kursbuch. 

Die zu zahlenden Beträge sind bis zwn 31. Dezem.ber an den zu
ständigen Gruppenleiter zu überweisen. Dieser ni11mt nach Ein
gang sä.lltlicher Beträge die Erstattungen an die übrigen Vereine 
vor. 

Anfallende Obernachtungskosten werden nicht berücksichtigt. " 
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d) Antrag 4 des Spielausschusses zur Deutschen Pokal
Einzelmeisterschaft 

Dieser Antrag wird bei 8 Stimmenthaltungen mehr
heitlich beschlossen. Die Teilziffern 6.2 bis 6.4 
der Turnierordnung erhalten damit folgende Fassung: 

" 6. 2 TeilDehaer 

Teilnab.meberecbtigt sind 

je zwei Spieler aus den 14 &itgliederstärksten 
Landesverbänden, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 28 

je ein Spieler aus den übrigen drei Landesverbänden und 3 

ein Spieler des Blindenschachbundes. 1 

zu sauen ................................................ 32 

6. 3 VorruDde 

6.3.1 Zur Durchführung der Vorrunde werden die Teilnehmer nach geogra
phischen Gesichtspunkten in vier Gruppen eingeteilt. 

6.3.2 Innerhalb der vier Gruppen wird die Vorrunde jeweils an einem 
Ort ausgetragen. 

6.3.3 An den vier Spielorten werden an einem Wochenende zwei Runden 
nach dem K.0.-System gespielt. Die Paarungen werden vor jeder 
Runde an Ort und Stelle frei ausgelost. 

6.4 EDdruDde 

6.4.1 Die acbt Sieger der Vorrunde tragen die Endrunde an einem 
Wochenende an einem Spielort aus. 

6.4.2 Zur Ermittlung des Pokalsiegers werden drei Runden nach dea 
K.0.-System gespielt. Die Paarungen werden vor jeder Runde an 
Ort und Stelle frei ausgelost. " 

Teilziffer 6.6.1 erhält folgende Fassung: 

" Sofern in der Ausschreibung keine anderen Termine bzw. Zeiten angege
ben sind, beginnen die Wettkämpfe freitags um 18.00 Ubr (Endrunde), 
sustags um 14.00 Uhr und sonntags um 9.00 Uhr. " 
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e) Antrag des Spielausschusses zur Deutschen Pokal
Mannschaftsmeisterschaft 

Dieser Antrag wird leicht modifiziert und danach 
bei einer Gegenstimme und 3 Enthaltungen mehrheit
lich angenommen. Die Delegierten sind sich einig, 
daß mit einer redaktionellen Änderung sichergestellt 
werden soll, daß nicht zwei Mannschaften eines Ver
eins an dieser Pokal-Mannschaftmeisterschaft teil
nehmen können. 

Ziffer 7 der Turnierordnung erhält somit folgende 
Fassung (bereits redaktionell überarbeitet): 

"7 Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft (DPMM) 

7.1 Austragung 

Die DPMM wird mit Vereinsmannschaften im 
K.O.-System ausgetragen. sie wird von einem 
vom Spielausschuß gewählten Turnierleiter 
geleitet. 

7.2 Mannschaftsmeldung, Spielberechtigung 

7.2.1 Jeder teilnahmeberechtigte Verein kann nur 
eine Mannschaft melden. Eine Mannschaft be
steht aus vier Spielern. Zum festgesetzten 
Termin können bis zu zwanzig Spieler gemeldet 
werden. Eine Rangfolge ist nicht vorgeschrie
ben; in jedem Wettkampf kann die Mannschafts
aufstellung aus dem Kontingent der gemeldeten 
Spieler frei gewählt werden. 

7.2.2 Von den gemeldeten Spielern dürfen bis zu 
drei nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
haben. Es dürfen pro Runde nur zwei nicht
deutsche Spieler eingesetzt werden. 

7.2.3 Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit, 
die mindestens fünf Jahre ununterbrochen für 
einen deutschen Verein spielberechtigt waren, 
davon mindestens drei als Jugendliche, sind 
den deutschen Spielern gleichgestellt. 
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7.3 Teilnehmer 

7.3.l Teilnahmeberechtigt für die Vorrunde sind 

je zwei Vereine aus den 14 mitglieder-
stärksten Landesverbänden, ............... 28 

je ein Verein aus den übrigen drei 
Landesverbänden und ................ 3 

eine Mannschaft des Blindenschach-
bundes . . . . . . . . . . . . . . . 1 

zusammen: ................................. 32 

7.3.2 Zusätzlich teilnahmeberechtigt für die 
Zwischenrunde ist je eine Mannschaft 
der Bundesligavereine. 

7.3.3 Bei Meldeverzicht einer spielberechtigten 
Mannschaft kann ihr Landesverband Ersatz 
stellen. Das gilt auch für eine Teilnahme
berechtigung an der Zwischenrunde. Wird 
diese Möglichkeit innerhalb einer festge
setzten Frist nicht wahrgenommen, so kann 
der Landesverband Ersatz stellen, in dessen 
Bereich die Wettkämpfe der betroffenen 
Zwischenrundengruppe ausgetragen werden. 

7.4 Vorrunde 

Die Vorrunde wird einrundig nach dem K.O.
System gespielt. Die nach Ziffer 7.3.1 
teilnahmeberechtigten Mannschaften werden 
nach geographischen Gesichtspunkten gepaart. 

7.5. Zwischenrunde 

7.5.1 Zur Zusammenstellung der Zwischenrunde werden 
sowohl die 16 Sieger der Vorrunde als auch 
die nach Ziffer 7.3.2 teilnahmeberech-
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tigten Mannschaften nach geographischen Gesichtspunkten in eine 
Nord- und eine Südhälfte eingeteilt. 

7.5.2 Innerhalb der Bereich Nord und Süd werden insgesamt acht Vierer
gruppen gebildet, denen nach Möglichkeit je zwei der gemeldeten 
Bundesligamannschaften sowie je zwei der übrigen ·Mannscbaf ten 
ohne jede weitere Einschränkung zugelost werden. 

7.5.3 Die Ausrichtung der acht Zwischenrundengruppen wird vorzugsweise 
einem der jeweils beteiligten Nichtbundesligisten übertragen. 

7.5.4 In den Zwischenrundengruppen werden an einem Wochenende je 
Spielort zwei Runden nach dem K.O.-System gespielt. Die Paarun
gen der ersten Runde werden vor Ort frei ausgelost. Die Sieger 
der ersten Runde spielen am folgenden Tag gegeneinander, wobei 
die Farbverteilung vor Spielbeginn ausgelost wird. 

7. 6 Endrunde 

7.6.1 Die acht Gruppensieger der Zwischenrunde tragen die Endrunde 
bei einem der beteiligten Vereine an einem Wochenende aus. 

7.6.2 Zur Ermittlung des Pokalsiegers werden drei Runden nach dem 
K.O.-System gespielt. Die in den ersten beiden Runden ausschei
denden Mannschaften tragen jeweils untereinander Plazierungs
wettkämpfe aus. 

7.6.3 Die Paarungen werden vor jeder Runde an Ort und Stelle frei 
ausgelost. 

7.7 Farbverteilung 

Die in den Paarungen der Vorrunde zuerst genannte bzw. die in 
den örtlichen Auslosungen zuerst gezogene Mannschaft spielt an 
den Brettern 2 und 3 , die zveitgenannte bzw. dazugeloste Mann
schaft an den Brettern 1 und 4 mit den wei~en Steinen. 

7.8 Spielbeginn, Bedenkzeit 

7.8.1 Die Wettkämpfe der Vorrunde beginnen samstags um 14.00 Uhr. 

7.8.2 Die Wettkämpfe der Zwischenrunde beginnen samstags um 14.00 Ubr 
und sonntags um 9.00 Uhr. 

7.8.3 Die Wettkämpfe der Endrunde beginnen freitags um 18.00 Uhr, 
s~~~~q~ ~~ !! ~ Q~ ~..!- ~?~ ~~nntag! um 9.00 Uhr. 
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7.E.4 Die Spielzeit beträgt 40 Züge in zwei Stunden. Danach müssen 
die verbleibenden Züge innerhalb einer Stunde durch jeden Spie
ler ausgeführt werden. Es gelten die "FIDE-Regeln für die Been
digung von Partien durch Schnellschach". 

7.9 Punktwertung, Punktgleichheit 

7.9.1 Ober den Gewinn eines Wettkampfes entscheidet die höhere Anzahl 
der errungenen Brettpunkte. 

7.9.2 Bei unentschiedenem Ausgang eines Vettkampfes entscheidet die 
"Berliner Wertung": 

1. Brett 
2. Brett 
3. Brett 
4. Brett 

4 Punkte 
= 3 Punkte 
= 2 Punkte 
= 1 Punkt 

Besteht weiterhin Gleichstand, entscheidet eine zusätzliche 
"Berliner Wertung" der beiden Spitzenbretter. Besteht auch da
nach Gleichstand, werden Blitzwettkämpfe mit unveränderter Mann
schaftsaufstellung bis zur Entscheidung gespielt. Im Endspiel 
wird das "Scbeveninger System" angewendet; in den übrigen Runden 
wird jeweils ein einrundiger Wettkampf mit vertauschten Farben 
gespielt. Zusatzwertungen werden bei den Blitzwettkämpfen nicht 
vorgenommen. 

7.10 Schiedsrichter 

7.10.1 Die Vettkämpfe werden von Schiedsrichtern geleitet. In der Vor
runde stellt der gastgebende Verein den Schiedsrichter. Die 
Schiedsrichter für Zwischen- und Endrunde werden vom Turnier
leiter der DPKK eingesetzt. 

7.10.2 Die Schiedsrichter treffen alle notwendigen Entscheidungen wäh
rend der Wettkämpfe und melden die Ergebnisse nach Beendigung 
der Wettkämpfe sofort dem Turnierleiter der DPKK. Gleichzeitig 
übersenden sie ihm einen Spielbericht sowie die Originale der 
Partieaufzeichnungen. 

7.10.3 Ist kein Schiedsrichter anwesend, so übernehmen die Mannschafts
führer gemeinsam seine Aufgaben. 

7.11 Kostenverteilung 

7.11.1 Die Fahrtkosten für jeweils vier Personen in der Vorrunde bzw. 
höchstens sechs Personen in Zwischen- und Endrunde werden nach 
den Tarifen für öffentliche Verkehrsmittel abgerechnet, wobei 
Vergünstigungen zu berücksichtigen sind. 

1 4 



7.11.2 Obernachtungskosten werden in Zwischen- und Endrunde für böcb
stens sechs Personen je Mannschaft abgerechnet. Für eine Ober
nachtung werden DM 50,- angesetzt. 

7.11.3 Der ausrichtende Verein kann keine Kosten geltend machen. 

7.11.4 Die Kosten der Schiedsrichter in zwischen- und Endrunde werden 
auf die jeweils beteiligten Vereine gleichmä~ig umgelegt und 
sind an Ort und Stelle auszuzahlen. 

7.11.5 Die Sum.me der je Spielort entstandenen Kosten wird von den be
teiligten Vereinen zu gleichen Teilen getragen und an Ort und 
Stelle ausgeglichen. 

7 .12 Ti telgetfinll 

Der Sieger der DPKM erhält den Titel 

"Deutscher Pokal-llannschattsmeister 19 •• " II 

f) Antrag 6 des Spielausschusses zur Deutschen Blitz
Mannschaftsmeisterschaft 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Damit er
hält Teilziffer 9.3 Absatz 1 der Turnierordnung 
folgende Fassung (Inkrafttreten 1992): 

"Teilnahmeberechtigt sind 

die fünf erstplazierten Mannschaften der vorher-
gehenden Meisterschaft, ........................ 5 

je zwei Mannschaften aus den drei mitglieder-
stärksten Landesverbänden, ..................... 6 

je eine Mannschaft aus den übrigen Landes
verbänden und . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

eine zusätzliche Mannschaft aus dem aus
richtenden Landesverband. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 

zusammem: 26 
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Übergangsregelung für 1991: 

Die Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 1991 soll 
mit 32 Mannschaften ausgetragen werden. 

Neben den nach derzeitiger TC-Fassung spielberechtigten 
24 Mannschaften nehmen je eine Mannschaft aus den neuen 
Landesverbänden sowie die drei erstplazierten Vereine 
der letzten DSV-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft teil. 

g) Antrag 7 des Spielausschusses zur Deutschen Schnell
schach-Einzelmeisterschaft 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Die Teil
ziffern 10.1 bis 10.4 der Turnierordnung erhalten 
damit folgende Fassung: 

" 10.1 Die DSEM wird mit 32 Teilnehmern au.~.getragen. Es werden 11 Run
den nach dem Schweizer System gespielt. 

10.2 Gespielt wird nach den Schnellschachregeln des Veltscbachbundes 
(FIDE). 

10.3 Teilnabmeberechtigt sind 

der Titelverteidiger aus der letzten DSEM, 1 

je drei Spieler aur. den zwei mitaliederntArksten 
Landeaverblnden, ••••••••.••••••••.••••••....•••.•.•....• 6 

je zwei Spieler aus den sechs nlcbstaitaliederatlrtsten 
Lande1verblnden, ••••••••••••••••••••••••.•••••••••..•••. 12 

je ein Spieler aus den Qbriaen neun Landesverbinden und 9 

ein Spieler des Blindenschachbundes. .................... 1 

Freiplltze .............................................. 3 

ZUSIIJl.en ................................................ 32 " 

Die folgenden Teilziffern werden entiprechend aeAndert. 
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h) Antrag 8 des Spielausschusses zur Spielerpaß
ordnung 

Dieser Antrag wird einstimmig beschlossen. Demnach 
wird Teilziffer 14.5 Absatz 2 der Turnierordnung 
ersatzlos gestrichen. 

Im Zusammenhang.mit der Behandl~n9 ~ieses Antrages 
verliest Herr D1tt folgenden Pras1d1umsbesch!uß 
vom 30. Mai 1991, der vom Kongreß zur Kenntnis 
genommen wird: 

"l. Die in Artikel 14.5 der Spielerpaßordnung 
genannte mehrfache Spielmöglichkeit in Vereinen 
des DSB und des ehemaligen DSV endet am 
2. Juni 1991. 

2. Allen Vereinen des ehemaligen DSV werden für ihre 
spielaktiven Mitglieder Spielerpässe ausgestellt. 

Beantragt ein Verein des ehemaligen DSV bis zum 
2. Juni 1991 für ein spielaktives Mitglied mit 
Wohnsitz im Bereich des ehemaligen DSV einen 
Spielerpaß, für das bereits ein Spielerpaß für 
einen anderen Verein des DSB ausgehändigt wurde, 
so ist 

der ausgehändigte Spielerpaß ab 3. Juni 1991 
für ungültig zu erklären und einzuziehen. 
Spieler und Verein sind von dieser Maßnahme 
durch die Geschäftsstelle des DSB zu unter
richten. 

Dem antragsstellenden Verein ist der Spieler
paß auszustellen." 

i) Antrag der Referentin für Damenschach zur Spiel
berechtigung 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Demnach 
lautet die Teilziffer 2.3 der Turnierordnung wie 
folgt: 

"Bei Mannschafts-Meisterschaften der Damen dürfen bis 
zu zwei Spielerinnen mit Gastspielgenehmigung je 
Veranstaltung bzw. Bundesligarunde eingesetzt 
werden. Ausgenommen hiervon ist die DDMM der Landes
verbände." 

j) Antrag der Referentin für Damenschach zur Einführung 
der Damen-Bundesliga 

Dieser Antrag wird nach einer längeren Diskussion 
in einigen Punkten geändert und bei 13 Enthaltungen 
mehrheitlich in folgender Fassung angenommen: 

"In die Turnierordnung wird folgende Teilziffer 6 
aufgenommen: 
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6 D~utsche Damen-Mannschaftsmeisterschaft 

6.1 für die Deutsche Damen-Kannschaftsmeisterscheft gilt 
Punkt 5 der DSB-Turnier9rdnung mit folgenden Abweichungen: 

6.2 Die Mannschaftsmeisterschaft der Damen wird in zw~i Klassen 
ausgetragen: 

c.) Bundes 1 iga 12 Mannschaften 
b) 2: Bundesliga 24 Mannschaften in 3 Gruppen 

6.3 Mannschaftsmeldung und Spielgenehmigung 

Die Vereine meltten zum festgesetzten Termin pro Mannschaft 
sechs Stamm- und bis zu 14 Ersatzspielerinnen. Nach diesem 
Termin kann die Meldung nicht.mehr geändert oder ergänzt 
werden. 

Vereine können ihren Spielerinnen Gastspielgenehmigungen 
für die Damenmannschaft eines anderen Vereins erteilen. Die 
G~stspielgenehmigung gilt für ein Jahr und ist dem Referenten 
für Damenschach vor Beginn der Saison vorzulegen. 

Die Ausländerregelung wird entsprechend 5.1.3 gehandhabt. 

6.4 Mannschaftsstärke: 6 Spielerinnen. Es mUssen mindestens 
3 Spielerinnen zu einem Kampf antreten. 

Es dUrfen pro Runde nur zwei Spielerinnen mit Gastspielgeneh
migung eingesetzt werden. 

6.5 Protestinstanz: Referent für Damenschach. 

Es werden Gruppenleiter und Schied~richter· eingesetzt. 

6.6 Punktw~~tung 

Mehr als 3 Brettpunkte - 2 Mannschaftspunkte 
3 Br~ttpunkte • 1 Mannschaftspunkt 

weniger als 3 Brettpunkt~ 0 "~nnschaf tspunkte 

6.7 Titelgewinn. Auf- und Abstiegsregelungen 

Die Siegerinnen einer Bundesliga-Spielzeit erhalten den 
Ti te 1 "D~utscher Damen-Mllnnschat tsme i ster 19 .. ". 

Die drei letztpl~zi~rt~n Mannschaften steigen in:di~ 
2. Bundesliga ab. 

Die drei Gruppensieger d~r 2. Bundesliga steigen.in die 
Damen-Bundesliga auf. 
Die beide~ Letztplazierten jeder der drei G~uppen steigen 
in die R~~ionalligen ab. 

Die sechs Aufsteiger zur 2. Bundesligb werden in sechs 
Regionlalligen ermittelt. die nach geographischen und 
zweckmäßigen Gesichtsp•Jnkten (vorhandene Damen.teams) 
eingeteilt werden. 
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6.8 Spielpaarungen 

In der Bundesliga kommen jeweils vier Mannschaften 
an einem Wochenende an einem Ort zusammen und 
spielen zwei Mannschaftskämpfe. In einer Runde 
werden einzelne Mannschaftskämpfe gespielt. 

Die zweite Bundesliga spielt in drei Gruppen. Die 
Gruppeneinteilung erfolgt nach geographischen 
Gesichtspunkten und wird jährlich neu vorgenommen. 
Es werden einzelne Mannschaftskämpfe an sieben 
Sonntagen gespielt. 

k) Antrag der Referentin für Damenschach zur Deutschen 
Damen-Einzelmeisterschaft 

Dieser Antrag wird bei 2 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. Die Teilziffer 4 der Turnierordnung 
wird damit in folgenden Punkten geändert: 

"4 Deutsche Damen-Einzelmeisterschaft (DDEM) 

4.1 Die Deutsche Damen-Einzelmeisterschaft wird in 
den Jahren mit ungerader Endziffer gespielt. 

4.2 Bei 26 Teilnehmerinnen werden 9 Runden nach 
ScQweizer System ausgetragen. 

4.3 Es sind spielberechtigt: 

Vorberechtigte aus der letzten ODEM 3 

Vorberechtigte aus der letzten ODDEM 3 

Spielerinnen aus dem mitgliederstärksten 
Landesverband 2 

Spielerinnen aus den übrigen Landes-
verbänden je 1 16 

Freiplatz für Kaderspielerin 1 

Freiplatz für Ausrichter-Vertreterin _J._ 
26 

4.7 Bei Vergabe eines Freiplatzes gemäß 4.4. wird 
in erster Linie ......... . 
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4.8 Die Siegerin des Turnieres erhält den Titel 
"Deutscher Meisterin 19 . . . und ist be
rechtigt, am nächsten Zonenturnier teilzu
nehmen. 
Die vier Erst~lazierten erhalten den Titel 
"Nationale Meisterin". 

Der Kongreß beschließt, daß diese Änderungen der 
Deutschen Damen-Einzelmeisterschaft erst von der 
kommenden Saison an gelten sollen und nicht für die 
bevorstehende Meisterschaft in Beverungen. 

Es wird einstimmig die Auffassung vertreten, daß der 
Deutsche Schachbund keine Spieler/innen' anderer Schach
föderationen zu offiziellen FIDE-Veranstaltungen 
nominieren kann. 

Frau Jahn kündigt einen Zusatzantrag zur Deutschen Damen
Einzelmeisterschaft im nächsten Jahr an, der verstärkt 
die Interessen der Spitzenspielerinnen berücksichtigen 
soll. 

1) Antrag der Referentin für Damenschach zur Offenen 
Deutschen Damen-Einzelmeisterschaft 

Dieser Antrag wird bei einer Enthaltung mehrheitlich 
angenommen. Die Teilziffer 11.5 der Turnierordnung 
lautet künftig wie folgt: 

"11.5 Die Spielerinnen auf Platz 1-3 sind berechtigt, 
an der nächsten Deutschen Damen-Einzelmeister
schaft teilzunehmen. Verzichtet eine dieser 
Spielerinnen auf die Teilnahme, so gilt Ziffer 
4 . 4 . ( DDEM ) " . 

m) Antrag der Referentin für Damenschach zur Deutschen 
Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 

Dieser Antrag wird bei 2 Gegenstimmen und 8 Stimm
enthaltungen mehrheitlich angenommen. In der Teil
ziffer 9 der Turnierordnung werden damit folgende 
Änderungen vorgenommen: 
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"9.2 Eine Mannschaft besteht ........ . 

Ersatzspieler können ...... . 

von den gemeldeten Spielern ...... . 

In der Blitz-Mannschaftsmeisterschaft der Damen 
ist der Einsatz von bis zu zwei Spielerinnen 
mit Gastspiel-Genehmigung möglich. 

9.3 ist zu erweitern: 

Bei der DBMM der Damen sind teilnahmebe
rechtigt: 

Die Titelverteidigerinnen und die Zweit-
plazierten 2 

je zwei Mannschaften der beiden mitglieder-
stärksten Landesverbände 4 

je eine Mannschaft der übrigen Landes-
verbände 15 

Ausrichter-Freiplatz -1. 

zusammen: 22 

9.8 wird erweitert: 

Bei den Damen wird der Titel vergeben: 
"Deutscher Damen-Blitz-Mannschafts
meister 19 ... ". 

n) Antrag der Referentin für Damenschach zur Neu
ordnung der Deutschen Damen-Mannschaftsmeister
schaft 

Dieser Antrag wird leicht modifiziert und bei 
18 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. Die Teilziffer 12 der Turnierordnung 
erhält damit folgende Fassung: 
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12 Deutsche Damen-Mannschaftsmeisterschaft 
für Auswahlmannschaften der Landesverbände 

12.1 Austragung 

12.1.1 Die Deutsche Damen-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände wird 
in einem geschlossenen Turnier in fünf Runden nach Schweizer 
System durchgeführt. 

12.1.2 Jeder Landesverband kann eine Mannschaft stellen. Bei ungerader Teil
nehmerzahl ist der mitgliederstärkste Landesverband berechtigt, eine 
zweite Mannschaft zu stellen. Verzichtet dieser, so geht das Recht 
hierzu auf die anderen LV in der Reihenfolge ihrer Mitgliederstärke 
über. 

12.2 Mannschaftsmeldung, Spielberechtigung 

12.2.1 Die Meldung zur Teilnahme einer Mannschaft muß zum festgelegten 
Termin erfolgen. Die namentliche Meldung muß spätestens 4 Wochen 
vor der Meisterschaft bei der Referentin für Damenschach eingehen. 

12.2.2 Jede Mannschaft besteht aus 8 Spielerinnen und bis zu 14 Ersatzspiv 
lerinnen. 

12.2.3 Die Spielerinnen müssen für einen Verein des jeweiligen Landesver
bandes spielberechtigt sein (Gastspielgenehmigung gilt hier nicht). 

12 ." 2.4 Höchstens zwei Spielerinnen dürfen nicht die deutsche Staatsangehö
rigkeit haben. 

12.2.5 Nehmen zwei Mannschaften eines Landesverbandes an der Meisterschaft 
teil, so sind zwei vollkonunen getrennte Meldungen abzugeben (einschl. 
Ersatz). Gegenseitige Ersatzgestellung ist nicht möglich. 

12.3 Rangfolge 

Die gemeldete Rangfolge ist für alle Spiele verbindlich. Bei fehler
hafter Rangfolge haben die zu tief eingesetzten Spielerinnen ihre 
Partien verloren. Zulässig ist (unter Namensnennung) ein Freilas
sen von Brettern. 

12.4 Auslosung 

12.4.1 Die Paarungen der ersten Runde werden frei gelost. Die zuerst gezo
gene Mannschaft erhält am 1. Brett schwarz. 

~2.4.2 Die weiteren Paarungen erfolgen nach den Vorschriften der FIDE für 
Turniere nach Schweizer System. 

12.5 Bedenkzeit 

12.5.1 
Die Bedenkzeit wird durch die Ausschreibung geregelt. 
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12.6 Wertung: Mehr als 4 ~ret~punkte 

4 -weniger als 4 

2 Mannschaftspunkte 
l Mannschaftspunkt 
0 Mannschaf t.spunkt.e 

Sind Mannschaften punktgleich, entsch~ide~ cie Zahl der Brettpunk~~
Besteh~ auch danach Gl~ichst.anc. wirc die ~uchholz-Wertung herange
zog~n. Sollte auch dann ~leichs:and bes:~hen, wird um Platz 1 dopp~!-
rundig geblitzt. · · 

12.7 Die siegreiche Mannschaft eri'a&l: den Tit.el "'I>eutscher Damen-Mann
schaftsmeister der Limdesv~rbände 199. „ 

12.8 Die Veranstaltung wird vom DSB bezuschußt. 

12.9 Turnierleitung. Schiedsrichter 

12.10 

Die L~itung der DDMY. der ~an~esv~rb&nde h~~ cer Reieren: für 
I•amenschach des DSB. Bej der Veran$~altunF. werden zusätzlich 
Schiedsrichter eingeset.zt. 

Nic-htantreten 

12.10.l Tritt eine gemeldetE' Mannschaft n1cm. ara C•de:- t.ritt. eie nacr. Tu:--na·r
beginn zurück. so hot der Laradesver~anci eJne Buße vora DM 400.-- tara 
den Deutschen Schachbund zu zahlen. 

12.10.2 Eine Mannschaft gilt als angetreten. wenn mindestens 4 S~ielerinnen 
Ihre Partien aufnehmen. 

12.10.3 Kosten. die durch Nichtinanspruchntahme gebuch~er Unterkünft.e ent
s-:eher., gehen :u Les"'er. des verurstachenden :.aradesverber:ides. 

12.11 Bel P:r·otesten una Beruf un9en gj lt sinngemS.ß TZ 5 .1. 7 der Turnieror<i
nung. Anstelle des Sportdirektors ist die Referenti~ für Damenschach 
zustäncii g. 
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o) Antrag der Referentin für Damenschach zur Ein
führung einer Viererpokal-Mannschaftsmeister
schaft 

Dieser Antrag wird leicht modifiziert und bei 
20 Gegenstimmen und 38 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. Damit wird eine neue Teilziffer 13 
in die Turnierordnung eingefügt: 

"13 Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft der 
Damen (DPMMD) 

13.1 Austragung 
13.1.1 Die DPMMD wird mit Vereinsmannschaften im 

KO-System ausgetragen. Gastspielerinnen aus 
der Mannschaftsmeisterschaft der Damen _ 
können auch beim Pokal eingesetzt werden. 

13.1.2 Der Turnierleiter wird von der Kommission für 
Damenschach eingesetzt. 

13.2 Mannschaftsmeldung, Spielberechtigung 

13.2.1 Jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften 
melden. 

13.2.2 Eine Mannschaft besteht aus vier Spielerinnen 
und bis zu sechs Ersatzspielerinnen, die zum 
festgesetzten Termin gemeldet werden müssen. 
Die Rangfolge ist nicht festgelegt. 

13.2.3 Wurde eine Spielerin in einer Mannschaft ein
gesetzt, kann sie in keiner anderen mehr 
starten. 

13.2.4 Es dürfen pro Runde nur zwei Gastspielerinnen 
eingesetzt werden. 

13.2.5 Es darf nur eine Spielerin nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit haben. 

13.2.6 Spielerinnen ohne deutsche Staatsangehörig
keit, die mindestens fünf Jahre ununter
brochen für einen Verein des Deutschen 
Schachbundes spielberechtigt waren, davon 
mindestens drei als Jugendliche, sind den 
deutschen Spielerinnen gleichgestellt. 

13.3 Spielmodus 

13.3.1 Bis zur Ausspielung der letzten 16 werden 
nach Möglichkeit geographische Gesichtspunkte 
berücksichtigt. Dabei haben niederklassige 
Mannschaften Heimrecht. 
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13.3.2 Die Halbfinalisten tragen die Endrunde bei 
einem der beteiligten Vereine an einem 
Wochenende aus. 

13.3.3 zur Ermittlung des Pokalsiegers werden 
zwei Runden nach KO-System ~espielt. Die 
in der ersten Runde ausscheiden en Mann
schaften spielen um Platz 3 und 4. 

13.4 

13.5 

Farbverteilung 

Die bei der Auslosung zuerst gezogene Mann
schaft spielt an den Brettern 2 und 3, die 
dazugeloste Mannschaft an den Brettern 1 und 
4 mit den weißen Steinen. 

Bedenkzeit 

13.5.1 Die Spielzeit beträgt 40 Züge in zwei Stunden 
Danach muß der Rest der Partie bis zur zweiten 
Zeitkontrolle (insgesamt drei Stunden je 
Spielerinnen) zuende gespielt werden. 

13.5.2 Es gelten die "FIDE-Regeln für die Beendigung 
von Partien durch Schnellschach". 

13.6 Punktwertung, Gleichstand 

13.6.1 Über den Gewinn eines Wettkampfes entscheidet 
die Anzahl der errungenen Brettpunkte. 

13.6.2 Bei unentschiedenem Ausgang entscheidet die 
"Berliner Wertung": 

1. Brett= 4 Punkte 3. Brett = 2 Punkte 
2. Brett = 3 Punkte 4. Brett = 1 Punkt 

Besteht auch nach "Berliner Wertung" Gleich
stand, so werden Blitzwettkämpfe nach dem 
"Scheveninger System" bis zur Entscheidung 
gespielt. 

13.7 Schiedsrichter 

13.7.1 Bei den Runden der Halbfinalisten wird ein 
Schiedsrichter eingesetzt. Er trifft die not
wendigen Entscheidungen und meldet die Er
gebnisse dem Turnierleiter der DPMMD. Die 
Spielberichte sowie die originale der Partie
auf zeichnungen werden diesem ebenfalls über
sandt. 
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13.7.2 In den übrigen Wettkämpfen übernehmen die 
Mannschaftsführer gemeinsam diese Aufgaben. 

13.7.3 Die Schiedsrichter und der Turnierleiter 
können den Mannschaften bei Verstößen gegen 
die Turnierordnun9 Bußen auferlegen (z.B. 
Verwarnung, Verweis, Partieverlust). Der Re
ferent für Damenschach und das Bundesturnier- · 
gericht können darüber hinaus Geldbußen bis 
zu DM 100 aussprechen. 

13.8 Die Kosten werden von den Vereinen getragen. 
Die Kosten der Endrunde (Halbfinalisten) 
werden auf die teilnehmenden Vereine 
verteilt. Der Ausrichter kann keine Kosten 
geltend machen. 

13.9 Die Siegerinnen-Mannschaft erhält den Titel 
"Deutscher Pokal-Mannschaftsmeister der 
Damen 199 ... " 

p) Antrag der Referentin für Damenschach zur Ergänzung 
der Spielerpaßordnung 

Nach längerer Diskussion wird dieser Antra9 bei 
29 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. Die Delegierten vertreten jedoch die 
Auffassung, daß die Gastspielgenehmigun~ durch die 
Ausschreibungen der Damen-Mannschaftsmeisterschaften 
klargestellt werden muß. 

In Teilziffer 14.5 ist nach dem 1. Absatz 
einzufügen: 

"Ausgenommen von dieser Regelung ist das Erteilen 
von Gastspielgenehmigungen im Damen-Spielbetrieb 
(Bundesliga, Mannschaftspokal, Blitz-Mannschafts
meisterschaft) ." 

q) Antrag des Schatzmeisters zur Spielerpaßordnung 

Dieser Antrag wird geändert und bei 22 Gegenstimmen 
mehrheitlich wie folgt beschlossen: 

"Das Datum 15. Januar wird in den Ziffern 14.9 und 
14.11 der Spielerpaßordnung ersetzt durch den 
15. Dezember." 

r) Antrag des Bayerischen Schachbundes zur Umstellung 
des nationalen Wertungssystemes 

Dieser Antrag wird von Herrn Zahn ausführlich er
läutert. Er weist insbesondere darauf hin, daß es 
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dem ein~esetzten Ausschuß gelungen ist, eine Formel 
zu entwickeln, die eine manuelle Berechnung er
möglicht. Allein aus der Umstellung von Ingo auf 
Elo entstehen den Landesverbänden keine zusätzlichen 
Kosten für die Computeranschaffung. Darüber hinaus 
gibt Herr Glenz bekannt, daß nach Rücksprache mit 
dem Schatzmeister der Zuschuß des DSB für die Um
stellungskosten bei den Landesverbänden auf 
16.000 DM erhöht wurde. Dieser Betrag wird je 
nach der Größe der Landesverbände aufgeteilt. 

Am Ende einer längeren Diskussion zieht Herr Dr. 
Hochgräf e seinen Antrag zu den Ordnungsbestimmungen 
der Wertungszentrale des DSB zurück. Er verweist 
jedoch darauf, daß sich der Satzungsausschuß mit 
einigen Punkten der Ordnungsbestimmungen befassen 
soll und daß er voraussichtlich beim nächsten 
Kongreß eine neue Fassung vorlegen wird. 

Am Schluß der Diskussion wird der Antrag in folgender 
Fassung bei 14 Gegenstimmen und 69 Enthaltungen 
mehrheitlich angenommen: 

1. "Mit Beginn des Spieljahres 1991/92 wird die 
Spielstärke im Prinzip nach dem von Prof. Arpad 
E. ELO entwickelten und wissenschaftlich 
begründeten Verfahren berechnet. Hierbei sollen 
alle beim INGO-System bewährten Besonderheiten 
beibehalten werden, soweit sie nicht im Wider
spruch zum ELO-System stehen. 

2. Die hierzu verwendete Skala muß der von der 
FIDE verwendeten Skala für die ELO-Zahlen ent
sprechen. 

3. Alle Auswertungen werden kontinuierlich, grund
sätzlich in der richtigen zeitlichen Reihen
folge, und nicht periodisch durchgeführt. 

4. Die in Deutschland berechneten vierstelligen 
Zahlen werden als Deutsche Wertungszahlen 1 abge
kürzt DWZ, bezeichnet. Mit einem Bindestrich wird 
ein Index angefügt, der die Anzahl der ausge
werteten Turniere angibt. 

5. Die "INGO-ELO-Zentrale des DSB" wird in Wertungs
Zentrale des DSB", abgekürzt "WZ des DSB" 
umbenannt. 

6. Für die Berechnung der Wertungszahlen, die 
dezentralisiert erfolgt, ist grundsätzlich die 
Verwendung von Computern vorzusehen. Um eine ein
heitliche Berechnung zu gewährlei~ten, müssen die 
von den Landesverbänden eingesetzten EDV-Pro-
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gramme von der "WZ des DSB" geprüft und zur Ver
wendung freigegeben sein. Ein problemloser und 
einwandfreier Datenaustausch zwischen der 
Zentrale und den Landesverbänden soll ermöglicht 
werden. 

7. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren erfolgt 
die Berechnung der Wertungszahlen nach einer von 
der "WZ des DSB" herausgegebenen Wertungsordnung, 
in der die Empfehlungen der INGO-Hauptbearbeiter
tagun~ vom 1.-3.2.91 in Hamburg entsprechend be
rücksichtigt sind. 

8. Auf einer Tagung der Wertungshauptbearbeiter der 
Landesverbände wird nach spätestens zwei Spiel
jahren aufgrund der gemachten Erfahrungen über 
die endgültige Fassung der Wertungsbestimmungen 
beschlossen. 

9. Die bisherige Ordnungsbestimmungen werden vorerst 
sinngemäß angewandt". 

s) Antrag des Vize-Präsidenten zur "Konzeption zur 
Leistungssportförderung" 

Der Voll regt u.a. an, das Bundesstützpunktsystem 
auf jeden Fall bestehen zu lassen, die A-Trainer
Ausbildung zu verstärken und die Einbindung des 
Schulschachbereiches in die Organisationsstruktur 
zur Förderung des Leistungssportes zu überdenken. 
Bei der Talentsichtung der DSJ ist das Alter 
auf 16 festzuschreiben. 

Mit der Zusicherung, daß die Technische Kommission 
diese Anregungen aufgreifen wird, wird die Kon
zeption zur Leistungssportförderung einstimmig 
angenommen (s. Anlage). 

t) Antrag des Ehrenpräsidenten zur Ehrenordnung 

Herr Kinzel erläutert kurz diesen Antrag, der noch 
redaktionell geändert wird. Es schließt sich eine 
Aussprache darüber an, wie Verdienste im Bereich des 
früheren DSV der DDR bei künftigen Ehrungen berück
sichtigt werden können. Am Ende zeichnet sich mehr
heitlich die Auffassung ab, daß bei den Ehrungen 
organisatorische Tätigkeiten bzw. schachliche 
Leistungen für den DSV bei der Einzelfallent
scheidung einbezogen werden sollen. 

Die Ehrenordnung wird dann mehrheitlich bei 1 Gegen
stimme beschlossen (s. Anlage). 
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TOP 14 Verschiedenes 

- Der Schachbund Nordrhein-Westfalen lädt die 
Delegierten zu den Jugend-Wel tmeistersct:i.aften vom 
29.06. - 12.07.1992 nach Duisburg ein. 

- Die Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 1992 
wird verbindlich nach Horn-Bad Meinberg vergeben. 

- Bei künftigen Bundeskongressen sollen Mikrofone 
eingesetzt werden. 

- Der Bundeskongreß 1992 wird vom Niedersächsischen 
Schachverband ausgerichtet. Als Termin wird der Zeit
raum vom 28. - 31.05.1992 ins Auge gefaßt (möglicher
weise in Bad Lauterberg im Harz). 

- Auf Anregung von Herrn Dürr soll eine Sitzung der 
Lehrreferenten der Landesverbände vom 4. - 6. Oktober 
oder vom 1. - 3. November 1991 in Stuttgart statt
finden. 

- Herr Ditt nimmt folgende Ehrungen vor: 

Goldene Ehrennadeln für Rudolf Seebaß, Erhard Voll 
und Horst Metzing. 

Silberne Ehrennadeln für Dr. Manfred Dornieden, Karl
Heinz Glenz, Hans Hüter, Susanne Hund, Otto-Dietrich 
Kaufmann, Günther Müller und Gerhard Seiter. 

Ein Glückwunschschreiben soll Max Brenkewitz 
(SC 1921 Eschweiler) für seine 70jährige Vereinszuge
hörigkeit übersandt werden. 

Mit einem Dank an alle Delegierten für die geleistete 
Arbeit schließt Herr Ditt die Sitzung. 

Berlin, den 7. Juni 1991 

( f/WL ~~ ............ ~ ... . .. . 
Protokollfüh~~/ Präsident 
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Udo Gre.iner 
Boh6fJ/.;ol lerne t1·. :i,g fl 

7500 harhn~u1H:~ 1 

An die Teilnehmer des 
Orde11LliC;h(;n Bundeskongresses 1991 
des Deutschen Scho cJ1l.>1)„nd.1:; s c. V. 

Bericht über dl.e Prüfung der Kasse des DSB gero. § 44 der 0~·tzunig 

Die v.om Bundeskongreß 1990 in Berlin gewählten Kassenprüfer 
Hommelfanger und Greiner haben am 2'0.04. 91 die Kassen- und Buch
führung bei der DSB-Geschäftsstelle in Berlin geprüflt. 
nie von den: Prüfern erbetenen Unterlagen wurden v.orgelegt bzw. nach
gereicht. Für Auskünfte standen die Herren Giesecke, Friedrich und 
Metzing zur Verfügung, auch der Ehrenpräsident, Herr Kienzel war 
anwesend. 

I. Überprüfung von Beanstandungen aus dem Kassenbericht des Vorjahres 

1.) Der :B1estgeldbestand aus drei Fes.tgeldkonten (zwei mit mtl. und 
eines mit 1/4 jährl. Laufzeit.) ergab insgesamt. 210 246,93 DM 
per 31.12. 90. 
Im Kassenbericht sind lediglich 200 000 DM ausgewiesen. Da aber 
die nach dem Ende einer jeden Laufzeit angefallenen Zinsen dem 
jeweiligen Konto gutgeHch.rieben wurden, erhöh·te oich der Bestand 
und d~mit die neuerlich zu verzinsende Summe entsprechend. 
Die Zinsen von einem der Konten wurden zum 31.12. hochgerechnet 
und ergaben einen Betrag von 661,12 TIM. 

Daraus ergeben sich folgende Berichtigungen des Kasa:enabschlusses„: 
a) ·uer l!,estgeldbestand per 31.12. 90 ist von 200 000,-- DM auf 

210 246,93 DM zu erhöhen. 
b) Zinseinnahmen aus bestehenden Konten 

Zinseinnahmen aus einem aufgelösten Kto. 
Swmne 
abzgl. gebuchte Zinsen gem. Bericht. 
Nachzutragende Zinseinnahmen 

10 246,93 TIM 
838,88 DM 

11 085, 81 DM 
5 615. ,_?_~ DM 
5 470,22 DM 

c) Tiie hochgerechneten Zinsen eines. der Festgeldkonten in Höhe 
von 661, 12 DM sind als Forderw1g auszuweisen, da sie erst 
nach Ablauf der jahresübergreifenden; Anlagezeit gutgeschrieben 
werden. 

d) Um Zinsrechnung und Jahresabschluß zu erleichtern, sollten 
die E'estgeldkonten auf einen Ablauftermin um den 31. 12. ge
leg~ werden. 

e) Um kein schiefes. Bild beim Überschlagen der Zinseinnahmen auf
kommen zu lassen sei der Vollständigkeit halber _erwähnt, daß 
eines der Festgeldkonten nur zu Anfang und· Ende des> Jahres 
:für insgesamt drei Monate angelegt war. 
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2.) Der im letzten Jahr nicht vorhandene und angemahnte Verwendungs
n; chweis ftir den Zuschuß des· DSB zur dt. Einzelmeisterschaft 89 
in Bad Neuenahr liegt inzwischen vor . Die darin ausgewiesenen 
Ausgaben für Spielerspesen, Unterkunft und Verpflegung von ~u
sammen rund 46 000 DM machen ca. 75 % des· Gesamtvolumens aus und 
erscheinen doch in tatsächlicher Swnme und Verhältnisrechnung 
sehr hoch. 
Hier sollte nach kostengünstigeren und damit verwendunr;sef.fekti ve
ren Lösunpen gesucht werden. Zu denken wtlre z.B. an eine Bffent
liche Ausschreibung mit festgelegten Mindestforderungen. 

3.) Das Inventarverzeichnis wurde nach den letztjährigen Vorschlägen 
angelegt und fortgeschrieben. 
Die Verantwortlichkeit für den Ausgabenachweis der Computer und 
Software ist auf Herrn Darga übergegangen. ~ine Verteiler- und 
BeRtandslis ·te mit Stand 22.04. 91 wurde nachgereicht. 
Ein detaillierter Obergabevertrag mit EigentUmerbezeichnung und 
Rückgabeverpflichtung wird zur Sicherung des Sachvermögens und 
zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten weiterhin dringend emp
fohlen. 

4.) Im letztjährigen Bericht wurde moniert, daß die Belege keinen 
Hinweis auf die jeweilige Buchungsstelle aufweisen. 
Leider war auch in diesem Jahr eine solche Kennzeichnung nur in 
unzureichender Weise (nur filr Dezember) vorhanden. Die Einrede 
des Geschäftsstellenleiters, daß dies mit zu großem Zeitaufwand 
verbunden sei, kann von den Prüfern nicht nachvollzogen werden. 

IIerr Giesecke wird daher gebeten, der Geschäftsstelle entsprechen
de Weisung zu erteilen. Auf die bereits im letzten Jahr hierfür 
gegebene und vom Kongreß akzeptierte Begründung wird vollj_nhalt
lich vervdesen (Seite 3 Zif f. I. 9.)). 

5.) Ein zentraler Punkt der Prüfung wa.r auch in diesem Jahr. die Bei
tragszahlung der Mitgliedsverbände. 
R) Wie schon im ·vorjahr, mußte erneut festgeatellt werden, daß 

sich zwischen dem in Rechnung gestellten Beitrag und den tat
sächlich gezahlten Beträgen zum Teil erhebliche Differen~en 
ergeben. 

Ba den 1 309, 20 DM 

Bayern 2 040,-- DM 

Berlin 171, 50 DM 

ßr.emen -.- DM 

Homburg 247,50 DM (siehe aa)) 

Hessen 529,-- DM 

Niedersachsen 2 000,-- DM (siehe ab)) 

Nordrh. Westf. 114, 40 DM 

Rheinl. Pfalz -,- DM 

Saarland -,- DM 

Schleswie Holst. 2 000,-- DM (siehe ac)) 

Württemberg -,- Dl\1 

Schwalbe - 2 5000,-- DM 

Blinden SB -,- DM 
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aa) Enthalten tst eine Res~forderung aus 89 mit 67,50 DM, so 
daJ3 eine tatsächliche Uberzahlung von 180 DM bleibt. 

ab) Bei der Überzahlung handelt es sich um eine Forderw1g aus 89, 
dio dort nicht gebucht wurde. 

ac) Es handelt sich um einen nicht angeforderten Beitragsvor
schuß für das Jahr 91. 

Die Ermittelten Differenzen sind als Forderungen bzw. Verbind
lichkeiten gegenüber den jeweiligen Verbänden auszuweisen. 

Besonders hervorzuheben sind als Wiederholungsfälle und wegen 
des Umfanges bzw. des prozentual relativ hohen Anteiles, 
Baden und Bayern mit rund 2 bzw. 1,4 % des: in Rechnung gestellten 
Beitrages. 
Auf die diesbezüglichen Ausführungen des letztjährigen Berichte_s 
wird vollinhaltlich Bezug genommen. 
Die PrU:fer empfehlen daher, dieses Problem künftig eindeutig in 
der Finanzordnung zu regeln. Für das abgelaufene Rechnungs.jahr 
wird vorgeschlagen, Beträge unter 200 DM wegen des unverhältnis~ 
mäßigen Verwaltungsaufwand.es: niederzuschlagen und die übrigen 
Beträge unter Berechnung der banküblichen Sollzinsen nachzuer
heben. 
Dies gebietet schon alleine der Gleichbehandlungsgrundsatz! 

b) Die Beitragsrechnungen wurden erst am 26.03. 90 versandt. 
Die Gründe hierfUr sind hinlänglich bekannt und haben den 
Schatzmeister zu einem entsprechenden Antrag an den Kongreß 
veranlaßt. 
In die Prüfung wurden daher nur die Zahlungs ·termine 01.07. 
und 01. 10. einbezogen. Davon ausgehend sind folgende wesent
liche .Beanstandungen festzuhalten: 

Baden mit 42 472,-- DM zum 01. 01. und 
63 017,50 DM zum 01. 1 ii. 

Bayern mit 7 307 ,-:-- DM zum 01 • . 10. 

B.rernen mit 2 196,-- DM zum 01.07 und 
5 000,-- DM zum 01.10„ 

Hessen mit 19 336,-- DM zum 01.07 und 
18 579,-- DM zum 01.10. 

NRW mit 28 652,-- DM zum 01.07. 

Aufgenommen wurden nur Zahlungsverzögerungen von deutlich 
mehr als vi.e.r Wochen und sofern nicht zu früheren Zeitpunkten 
hUhere Zahlungen geleistet wurden, die spätere Verzögerungen 
hinsichtlich des Zinsverlustes ausgleichen. 

Die neuen Bestimmungen der Satzung (Erheben von Verzugszinsen.) 
wurden nu.r auf Baden angewandt. Dies ist sicher wegen ent
sprechender wesentlicher Versäwnnisse in den beiden vor.an
gegangenen Juhren verständlich. Dieser Landesverband muß des
halb auch von den Prilfern erneut besonders fertigt werden. 
Eine derartige Handlungswei.se ist nach den es:.tstellungen des 
Vorjahres einfach unverständlich! 

Da· aber geltende Bestimmungen nach dem Glei.chhei tsgrundsatz 
a.uf alle unzuwenden sind, muf3 auch den anderen säumigen 
Zahlern eJne Zinsrechnung gestellt ~ ·„erden. 
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II. Weitere Feststellungen, Beanstandungen und Vorschläge 

1.) Wesentliche Haushal tsüber- bzw. Unternoh_re:lttln<'..Seff fJOWie ver
schiedene andere Berichtspositionen wurden den PrUfern von den 
Herren Giesecke und Friedrich auf Nachfrage erläu-tert und fUr. 
korrerkt befunden. Entsprechende ausführliche Erlö.uterungen würden 
den Rahmen des Kassenberichtes sprengen. 
Als Beispiel seien die Mehrkosten genannt, die durch den Zusammen
schluß mit dem DSV entstanden sind. 

2.) In den Erlä.u·terungen der Ausgaben sind Heizung, Wasser und l\füllab
fuhr von Position 4190 auf 4180 umzusetzen, da diese Kosten in 
der Miete enthalten sind. 

3.) Die im Kassenbericht 89 als Vermögen per 31.12. a.usgewierJenen 
Positionen 3. f) und g) =Provision und I1izenzkof:-1ten BOHEMIA, 
von insgesamt ~2 384,n5 DM konnten nur in Höhe von 11 823,27 DM 
realisiert werden. Der Rest ging im .Rahmen des Vergleichsver
fa.hrens verlustig. Die Vermögensrechnung ist u..m den Di fferenzbe
trag zu berichtigen. 

4.) Im Kass·.enbericht sollte der Beeriff "Ve-rmögen" in .Fina nzvermögen 
umgewandelt werden, da zum Vermc5gen auch die ~:Jachwerte gehören, 
die hier nicht aufgenommen sind. 

IIT. Sonstiges, ~us_8:' !.!.~enfass.ung 

Der ~chatzmeister arbeitet offensichtlich weiterhin mit der notwendigen 
Unterstützung und Riickendeckung des Präsidiums· und wird an e.llen Ent
scheidungen von fina.nziel ler Trr:~.gwei te betei ligt. Diesem tJmp,t e..nd und 
vor allem dem persönlichen Einsatz von Herrn Giesecke ist eR zuzu
schreiben, daß die Finanzlage des DSB, trotz der Belastungen durch 
den Beitritt der neuen Landesverbände, getrost als gut und solide be
zeichnet werden ka.nn. Immerhin wurde der gute Abschluß des Vorjahres 
sogar noch übertroffen. 
In den technischen Abltlufen ist, wie bereits oben angesprochen, nicher 
noch einiges zu verbessern, bzw. durch klare und fr alle bindende 
Regelungen eine Gleichbehandlung aller sicherzustelleno Dies sind aber 
vergleichsweise geringe Probleme, die sicher in· Kürze zu bewältigen 
sind. 

Die Ka.ssenpriifer empfehlen dem Bundeskongrel3, Herrn Giesecke c.U1e 
Entlastung zu erteilen. 

Berlin, 20.04. 1991 

Udo Greiner 



Deutscher Schachbund e. V. 

KONZEPTION 

zur 

Leistungssportförderung 

im Deutschen Schachbund 

Stand: März 1991 

A. ALLGEMEINES 

1. Organisationsstruktur, Zuständigkeiten 

Die "Konzeption Leistungssportförderung" umfaßt die Förderung des Schachspiels als 

Leistungssport auf allen Ebenen. 

Zuständig für die konkrete Konzeptfestlegung und Durchführung ist die jeweilige 

Schachorganisation für ihre Ebene. 

(Vereins- bis Bundesebene, Organisation~truktur siehe Schaubild Anlage 1) 

Nur wenn alle Landesverbände und ihre Unterorganisationen dieser Pflicht nachkom

men, kann diese Konzeption die optimale Effizienz erreichen. Nachfolgende Ausfüh

rungen beinhalten die Rahmenrichtlinien und Maßnahmen auf Bundesebene, soweit 

es ·die Zuständigkeit des Deutschen Schachbundes (DSB) betrifft. 

Zusammen mit dem "Konzept zur Förderung jugendlicher Spitzenspieler" der 

Deutschen Schachjugend (DSJ) ist diese Konzeption als einheitliches Ganzes zu 

betrachten. 

Die Landesverbände sind gehalten, ihre Konzepte/Förderungsmaßnahmen hierauf ab

zustimmen. 



II. Zielsetzung auf DSB-Ebene 

Die Leistungssportförderung soll 

- besonders begabte, entwicklungsfähige Nachwuchsspieler in ihrer Spielstärke 

so heben, daß sie in naher Zukunft in einer Auswahlmannschaft des Deutschen 

Schachbundes mit Erfolg eingesetzt werden können. 

- die Spielstärke der leistun~tärksten, hochbegabten und noch steigerungsfähigen 

Spitzenspieler so verbessern, daß diese zur Weltspitze zählen und bei FIDE-Veran

staltungen vordere Plätze belegen. 

III. Zuständigkeit auf DSB-Ebene 

Für die Funktionsfähigkeit der Konzeption ist verantwortlich die "Gemeinsame Kom

mission DSB/DSJ für Leistungssportförderung", gemäß Satzung genannt: 

Technische Kommission 

a) Zusammensetzung 

- ein DSB-Vizepräsident (als Vorsitzender) 

zuständig für: Gesamtbereich Leistungssportförderung 

- ein Präsidiumsmitglied aus dem Bereich des ehemaligen Deutschen 

Schachverbandes (DSV) 

zuständig für: Assistenz und Umsetzung Leistungssportförderung in den fünf 

neuen Landesschachverbänden 

- der Bundestrainer 

zuständig für: - konkrete Einzelmaßnahmen der Leistungssportförderung 

- Erstellung von Trainingsprogramm für DSB-Katerspieler(innen) 

- Spezielle Talentförderungsmaßnahmen (Botwinnikschule u.ä.) 

- Nom.inierung für Nationalmannschaften bzw. FIDE-

Einzeltumiere ggf. nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der 

TK und den Aktivensprechem 

- zwei Vertreter der DSJ 

zuständig für: - Leistungssportförderung im DSJ-Bereich 

- Talentförderungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem 

Bundestrainer 

- Nominierung für Jugendauswahlmannschaften bzw. FIDE

Jugend-Turniere (nach Rücksprache Bundestrainer) 



- der Sportdirektor 

zuständig für: Nationalen Spielbetrieb und alle spieltechnischen Fragen 

- die Referentin für Damenschach 

zuständig für: Nationalen Spielbetrieb 
- ein Präsidiumsmitglied aus dem Bereich des ehemaligen DSV 

zuständig für: Assistenz Leistungssportförderung Damenschach in den fünf 

neuen Landesschachverbänden 

- der Referent für Führungs- und Ausbildungsfragen 

zuständig für: Bereich Übungsleiter-ffrainer-Ausbildung 

- die Aktivensprecherin 

zuständig für: Belange aller DSB-Kader-Spielerinnen 

- der Aktivensprecher 

zuständig für: Belange aller DSB-Kader-Spieler 

- der Geschäftsführer des DSB 

zuständig für: - Umsetzung von Beschlüssen der TK 

- alle Belange der TK, soweit sie nicht von sonstigen 

TK-Mitgliedem wahrgen~mmen werden 

Bei Bedarf werden weitere DSB-Präsidiumsmitglieder usw., hinzugezogen. 

b) Hauptaufgaben 

- Erstellen und Fortschreiben der Konzeption, 

- Finanzplanung/-kontrolle im Rahmen der Konzeption, 

- Aufstellung der DSB-Kader, 

- Überprüfung der Konzeption und Unterstützung der verantwortlichen 

Funktionsträger, 

- weitere Auf gaben - insbesondere der Spielbetrieb - werden gesondert auf einzelne 

TK-Mitglieder delegiert. Generell delegierte Aufgaben sind schriftlich niederzu

legen. (z.B. in Geschäftsordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen, o.ä.). 

c) Festlegung /Realisierung der Förderungsmaßnahmen 

erfolgt (mit Unterstützung der Kommission) durch: 

- den Bundestrainer bzw. einen durch ihn Beauftragten 

- die DSJ, soweit es sich um Maßnahmen im Jugendbereich handelt 

- die Geschäftsstelle DSB/DSJ 

+ Umsetzung aller getroffenen Maßnahmen, soweit sie nicht von den 

zuständigen Kommissionsmitgliedern selbst wahrgenommen werden. 

+ Verbindungsaufnahme zu ausländischen Schachförderationen bezüglich 

Schachveranstaltungen/ Austauschprogrammen u.ä. 



+ Verbindungsaufnahme zu nationalen Veranstaltern von Schachturnieren 

+ Z.Cntrale Ansprech- und Sammelstelle für alle Probleme der Leistungssportför

derung 

- den Vorsitzenden der "Technischen Kommission" in Fällen, die unverzüglich oder 

vor der nächsten Kommissionssitzung einer Entscheidung bedürfen. 

d) Fortschreibung der Konzeption 

Die Konzeption ist jährlich auf ihre Effektivität (auch im Vergleich zu den einge

setzten Finanzmitteln) zu überprüfen und mindestens alle 2 Jahre fortzuschreiben. 

Nach der erstmaligen Genehmigung durch den Kongreß des Deutschen 

Schachbundes bedürfen Fortschreibungen nur dann der Zustimmung des Kongresses, 

wenn wesentliche substantielle Änderungen vorliegen. 

B. DURCHFÜHRUNG 

Gliederung, Geltungsbereich 

Die Konzeption gliedert sich in die Teilkonzeptionen 

- Nachwuchsförderung 

- Spitzensportförderung 

Sie gelten sowohl für Schachspieler wie auch für Schachspielerinnen im Bereich des 

Deutschen Schachbundes e.V. 

(Systemstruktur der Kaderbildungff alententwicklung, siehe Schaubild Anlage 2) 



1. Teilkonzeption "Nachwuchsförderung" 

a) Zielsetzung (allgemein) 

Junge, besonders begabte, entwicklungsfähige Schachspieler(innen) sollen durch 

systematische Förderung in ihrer Spielstärke so gesteigert werden, daß sie in einer 

Auswahlmannschaft des DSB erfolgreich bestehen können. 

b) Einzelziele (im PhasenablauO 

Phase Ziele Schachspieler Ziele Schachspielerinnen 

1 Förderung und Talentsichtung gern. Konzept DSJ 

2 Kaderaufnahme 

3 Stabilisierung/Steigerung der Leistung 

4 Erwerb FIDE- Elo-Zahl 

5 Elo 2300 Elo 2100 

6 FM Elo 2150 

7 ELO 2350 (IM) FFM 

8 Elo 2400 (IM) Elo 2200 (FIM) 

9 IM FIM 

10 Elo 2450 (IM) Elo 2250 (FIM) 

11 Ende Nachwuchsförderung 

(IM), (FIM): 

Nahziel: 

Fernziel: 

c) Förderungskreis 

Zwischenziele von 2. Priorität 

1. Priorität: FIDE-Elo-Zahl 2450 bzw. 2250 (Richtwert) 

2. Priorität: FIDE-Titel IM bzw. FIM 

Aufnahme in Spitzenkader 

- hochbegabte, entwicklungsfähige Spieler(innen) bis zum Alter von 23 Jahren 

(Richtwert) · 

- die zu fördernden Spieler(innen) werden aufgenommen in einen 

Nachwuchskader (C-Kader) 



d) Förderungskriterien Nachwuchskader 

(für Aufnahme und Verbleib) 

- Alter: bis 23 Jahre (Aufnahme bis 20. Lebensjahr) 

- konstant gute Leistungen in den letzten 2 Jahren 

- Begabung und Entwicklungsfähigkeit deutlich erkennbar 

- Leistungsbereitschaft 

- Annahmebereitschaft der Förderungsmaßnahmen 

- sportliche, auf Erreichen der größtmöglichen Leistung ausgerichtete 

Lebensweise während eines Turnieres 

- angeme~enes Verhalten und Auftreten bei internationalen Einsätzen, das 

dem Ansehen des Deutschen Schachbundes gerecht wird 

e) Maßnahmen 

1. Talentsichtung/-erfassung 

(a) Talentsichtung DSJ 

Erfassung und Sichtung der talentierten jüngeren Spieler(innen) (bis 17 

Jahre) durch Verbindung von Training/Turnier 

(b) Talentsichtung der Unterorganisationen der DSJ 

Landes-/BezirksjugendschachverbändeNereine führen nach eigenen Vor

gaben Talentsichtungen durch. Die besten Talente werden der DSJ gemel

det. 

2. AusbildungfTrainingsangebot 

(a) Mentorensystem 

(wird nur noch im Ausnahmefall bei herausragenden jungen Talenten an

gewandt). 

(b) Seminare 

Werden bei Bedarf durchgeführt, schwerpunktmäßig zur Verständnisbil

dung für Förderungsmaßnahmen und zur Motivation. 



(c) Bund~tützpunkte 

Stützpunkte haben sich für die Landes-/Jugend- bzw. Regionalkader als ef

fizient erwiesen. 

Effektivität für die Bundesstützpunkte ist nur gegeben, wenn ein individuelles 

Trainingsprogramm für die DSB-Kader-Spieler(innen) durchgeführt wird. 

Dieses trifft zur Zeit nicht zu. Mangelnde Effektivität ist auch dadurch 

gegeben, daß sich aufgrund fehlender Finanzmittel ein flächendeckendes 

Stützpunktnetz derzeit nicht realisieren läßt. 

Im Hinblick auf späteren möglichen Ausbau des Systems bleiben die Bun

desstützpunkte jedoch bis auf weiteres bestehen. 

(d) Individuelles Trainingsprogramm 

Training gern. eines auf den Kaderspieler konzipierten Programms (durch 

den Bundestrainer) mit U nterstiltzung eines regional tätigen Trainers. 

( e) Einbindung A - Trainer 

in Individuelles Trainingsprogramm (evtl. Einbindung von Stützpunkttrai

nern). Koordinierung durch Bundestrainer. 

(0 Bundeswehr Sportfördergruppe 

Nur DSB-Kaderangehörige werden in die Schach-Gruppe der Sportförder

gruppe aufgenommen. 

Förderung: 

- Training durch Spezialtrainer 

- Teilnahme an diversen Internationalen Turnieren. 

(g) Zivildienstleistende 

DSB-Kaderangehörige, die Zivildienst leisten, können örtlich - soweit eine 

Stelle vorhanden - in die Nähe günstiger Trainingsmöglichkeiten versetzt 

werden. 

(h) Botwinnik- Schachschule 

Schulungssystem für 14- 16jährige (Eintrittsalter) herausragende Talente. 

(i) A-Trainer-Lehrgang 

Ausbildung der Trainer, die den Bundestrainer schwerpunktmäßig unter

stützen sollen. 



3. Wettkämpfe/Turniere 

(a) Beschickung lnt. Jugendturniere 

gern. Entscheidung DSJ 

(b) Jugend-Länderkämpfe 

gern. Entscheidung DSJ 

( c) Jugend-Welt-/Europameisterschaften 

gern. Entscheidung DSJ 

(d) Beschickung/Vermittlung lnt. Einzelturniere 

Schwerpunkt: Rundenturniere 

( e) Int. Mannschafts-Turniere 

verstärkter Einsatz Nachwuchskader bei MitropaCup, EG-Turnier, Nordi

sches Turnier u.ä. 

4. Sonstige Förderung 

(a) Bereitstellung der Eröffnungs- und Partien-Datei der Gegner(innen) 
eines Wettkampfesffurnieres 

(durch Bundestrainer) 

(b) Vor-/Nachbereitung von Turnieren/Partien 

durch beauftragten Trainer 

(c) Sekundant bei Welt-/Europa-Meisterschaften 

(d) Bereitstellen technischer Hilfsmittel 

z.B. Atari/Chess Base 

5. Prioritäten der Finanzmittel 

Alle Maßnahmen können nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten durch

geführt werden. 

Daher sind bei den knappen Mitteln Prioritäten zu setzen sowohl innerhalb des 

Nachwuchskaders als auch unter den einzelnen Maßnahmen. 



II. Teilkonzeption "Spitzensportförderung" 

a) Zielsetzung (allgemein) 

Die leistungsstärksten, besonders begabten, steigerungsfähigen Spitzenspieler(innen) 

des DSB sollen ihre Spielstärke so verbessern, daß sie zur Weltspitze zählen und bei 

FIDE-Veranstaltungen vordere Plätze belegen. 

b) Einzelziele (im Phasenablaut) 

Phase Ziele Schachspieler Ziele Schachspielerinnen 

1 Kaderaufnahme 

2 Elo 2450 (GM) Elo 2250 (FIM) 

3 Elo 2500 (GM) Elo 2300 (FGM) 

4 GM FGM 

5 Elo 2550 Elo 2350 

6 Elo 2575 Elo 2375 

7 Elo 2600 Elo 2400 

(GM), (FIM), (FGM): Zwischenziele von 2. Priorität 

Konkretes ZIEL der FÖRDERUNG: 

Konstante Spielstärke von 

- Elo 2600 (Herren) (Richtwert) 

- Elo 2400 (Damen) (Richtwert) 

c) Förderungskreis 

- Die spielstärksten Spieler(innen) des DSB, sofern sie nachstehende 

Förderungskriterien erfüllen. 

- Sie werden zusammengefaßt im Spitzenkader (A/B-Kader) 

d) Förderungskriterien Spitzenkader 

- Mindest-Elo-Zahl 2450 bzw. 2250 (Richtwert) 

- Leistungsbereitschaft 

- Leistungssteigerung /-erhaltung erkennbar 

- Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Schachbund 



- Spielbereitschaft für Veranstaltungen, die für den Deutschen Schachbund von 

großer Bedeutung sind (z.B. FIDE-Tumiere) 

- sportliche, auf Erreichen der größtmöglichen Leistung ausgerichtete 
Lebensweise während eines Turnieres 

- angemessenes Verhalten und Auftreten bei internationalen Einsätzen, das 

dem Ansehen des Deutschen Schachbundes gerecht wird. 

e) Maßnahmen 

1. Trainingsangebot 

(a) Vorbereitung auf FIDE-Einzelwettbewerb 

Individuelles Trainingsprogramm in Zusammenarbeit mit Bundestrainer 

(b) Teamtraining 

Durch Bundestrainer angeregte regionale Trainingsgemeinschaften von 

Spitzenspielern 

( c) Trainingsunterstützung 

durch Bereitstellung von 

- PC (für Chess Base) 

- Chess Base 

- Bulletins 

2. Wettkampfangebot 

(a) Internationale Einzelturniere 

- Rundentumiere gern. Elo-Zahl des Spitzenspielers 

- Titel/Normen-Turniere 

(b) Länderkämpfe 

Schacholympiade, Europäische-Mannschafts-Meisterschaft, Mannschafts

Welt-Meisterschaft u.ä. 

( c) FID E-Einzelturniere 

- Zonenturniere 

- Interzonenturnier 

- Kandidatenturnier 

-usw. 



(d) Wettkampfunterstützung 

für FIDE-Einzeltumiere durch Sekundanten gern. Absprache mit Bun

destrainer 

3. Soziale Betreuung 

(a) Sportmedizinische Untersuchung 
(b) Sporthilfe 
( c) Altersvorsorge für Schachspieler 

bei Eigenbeteiligung des Spielers 

(d) Honorierung von Einsätzen in der Ländermannschaft 

durch Sponsoren bei FIDE-Mannschaftsturnieren. 



0 

0 
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Systemstruktur der Kaderbildung/Talententwicklung im Deutschen Schachbund (Stand: März 91 ) 
Anlage 2 zu 
Konzeption 

Leistungssportförderung DSB 

- Bundesministerium 
des Innern 

- Stiftung Deutsche 
Sporthilfe 

- Deutscher 
Schachbund 

- Deutsche 
Schachjugend (DSJ) 

- Landesschachverband 
- Bund.Land 
- Stiftung Deutsche 

Sporthilfe 
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Länder und Kommunen) 

• Deutsche 
Schachjugend (DSJ) 

• Landesschachverband 

• Land 

- Verein/Kreis/Bezirk 

- Eltern 
Schule 
Verein 

Finanzierung 

- Schacholympiade 
- Mannschafts-WM/EM 
- FIDE-Turniere zur Einzel WM 
- Internationale GM-Turniere 

• Jugend-Einzel-WM/EM 
(einzelne Altersgruppen) 

- Jugend-Länderkämpfe 
• Internationale Mannschafts-Turniere 
- Internationale Einzel-Turniere 

- Jugend-Einzel-WM/EM 
OOngere Altersgruppen) 

- Jugend-Länderkämpfe 
- Internationale Jugendturniere 

• Wettkampfprogramm 
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Maßnahmen zur Talentauswahl 

Grundlagenausbildung 

- Teamtraining 

- weitere Trainingsmaß
nahmen gern. 
DSB-Teilkonzeption 
"Spitzensportförderung" 

• BundesstOtzpunkte 

• weitere Trainingsmaß
nahmen gern. 
DSB-Teilkozeption 
"Nachwuchsförderung• 

- Bundes-bzw. 
Landesstatzpunkte 

- Einzelmaßnahmen gem. 
"DSJ-Konzept zur För
derung jugendlicher 
Spitzenspieler" 

• Botwinnik-Schachschule 

- LandesstOtzpunkte 
- Trainingsgemeinschaften 

in Kooperation von 
Schule und Verein 

• zusätzlich fOr Förder
Kader DSJ: 
Einzelmaßnahmen gem. 
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1-----------------------· 
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TALENTE 

Wettkampfsystem Sportlerentwicklung Training 

Dauer der Kaderz örigkeit: gern. Konzeption/Konzepte DSB/DSJ/ esschachverbände 

Technische Kommission 
Deutscher Schachbund 

Technische Kommission 
Deutscher Schachbund 

Deutsche Schachjugend 

Landesschachverbände 

D-Kader: 

Landesschachverband 

Förder-Kader und 
Beobachtungs-Kader: 

Deutsche Schachjugend 

Zuständigkeit 
Kaderaufstellung 



DEUTSCHER SCHACHBUND e.V. 

E h r e n o r d n u n g 

1. Ehrenmitgliedschaft 

Die Ehrenmitgliedschaft kann Personen verliehen werden, die 
sich besondere Verdienste um das deutsche Schach erworben 
haben. Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums 
durch den Bundeskongreß mit Dreiviertelmehrheit ernannt. 
Besonders verdiente ehemalige Präsidenten können in gleicher 
Weise zum Ehrenpräsidenten ernannt werden (s. I 5 Abs. 2 
der Satzung) . 

2. Ehrennadeln 

2.1 Die "Goldene Ehrennadel" kann Personen verliehen werden, 
die sich um das deutsche Schach durch erfolgreiche lang
jährige organisatorische Tätigkeit, durch herausragende 
schachliche Leistungen oder in sonstiger Weise auf der Ebene 
des Deutschen Schachbundes verdient gemacht haben. Die Ver
leihung beschließt das Präsidium mit Dreiviertelmehrheit der 
anwesenden Präsidiumsmitglieder. 

Bei der Auszeichnung von Mitgliedern des Präsidiums 
entscheidet der erweiterte Vorstand mit Dreiviertelmehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten. stimmberechtigt sind jeder 
Landesverband mit je einer Stimme und die Präsidiumsmit
mitglieder. Die für die Ehrung vor9eschla9ene Person kann an 
der Abstimmung nicht teilnehmen. Die Abstimmung erfolgt nach 
Begründung des Antrages durch den Präsidenten ohne 
vorangehende Diskussion. 

2.2 Die "silberne Ehrennadel" kann verliehen werden 

a) für besondere schachliche Leistungen und besondere 
organisatorische Tätigkeit auf der Ebene des Deutschen 
Schachbundes oder 

b) auf Vorschlag des zuständigen Landesverbandes, wenn das 
zu ehrende Mitglied neben der Tätigkeit auf Bundesebene 
lan9jährig auf Verbands-, Bezirks- oder Vereinsebene 
gewirkt hat. 

Die Verleihung erfolgt durch das Präsidium mit Dreiviertel
mehrheit der anwesenden Mitglieder. 



3. Sonstige Auszeichnungen 

Das Präsidium kann mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden 
Präsidiumsmitglieder natürliche oder juristische Personen 
auszeichnen, die sich durch außerordentliche Leistungen für 
den Deutschen Schachbund verdient gemacht haben. 

4. Verfahren 

Vorschläge für Ehrungen können von den Mitgliedern des 
Bundeskongresses der Geschäftsstelle des Deutschen 
Schachbundes zugeleitet werden. Ein vom Präsidium 
eingesetzter Ausschuß prüft die Anträge und leitet sie mit 
einer schriftlichen Stellungnahme an den Präsidenten weiter. 
Außerdem soll dieser Ausschuß einmal jährlich dem 
Präsidenten ggf. eigene Vorschläge für Ehrungen mit 
schriftlicher Begründung vorlegen. Der Präsident legt die 
Vorschläge dem Präsidium bzw. dem erweiterten Vorstand zur 
Entscheidung vor. 

Über die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie 
Verleihung von Ehrennadeln wird jeweils eine 
ausgestellt. 

über die 
Urkunde 




